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 Veröffentlicht am 26.02.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §126;

FinStrG §157;

Rechtssatz

Ein erst nach der Beschlussfassung des Senates eingelangtes Entschuldigungsschreiben kann nicht die rechtliche

Wirkung haben, nachträglich die getro9ene Entscheidung des zusammen getretenen Kollegialorganes rechtswidrig zu

machen.
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